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Erwägungen

E. 1.1
A.A.________ (geb. 1971) ist ungarischer Staatsbürger. Er befindet sich seit dem 7.
Oktober 2012 in der Schweiz. Am 15. Mai 2018 wurde ihm eine Bewilligung EU/EFTA
ausgestellt mit einer Gültigkeitsdauer bis zum 10. Juni 2023 (vorher Kurzaufenthalt). Am
10. August 2018 kam sein Sohn B.A.________ zur Welt, dem eine bis 9. August 2023
befristete Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zum Verbleib bei seinen Eltern erteilt wurde.
Bei der Kindesmutter handelt es sich um die ungarische Staatsangehörige B.________,
welche am 4. April 2018 zu A.A.________ in die Schweiz eingereist war und seit dem 9.
Juli 2018 über eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA für Nichterwerbstätige verfügt.

E. 1.2.1
Seit September 2018 wird A.A.________ und seine Familie von der Sozialhilfe unterstützt,
weshalb das Migrationsamt des Kantons Zürich die Aufenthaltsbewilligung von
B.________ und B.A.________ am 5. April 2019 widerrief und sie anhielt, das Land zu
verlassen. Am 4. Juli 2019 widerrief das Migrationsamt auch die Bewilligung von
A.A.________ und wies ihn weg. Die kantonalen Rechtsmittel hiergegen blieben ohne
Erfolg (Entscheide der Sicherheitsdirektion vom 15. Oktober 2019; Urteile des
Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 18. November 2020 [VB.2019.00750:
A.A.________ und VB.2019.00751: B.________]).

E. 1.2.2
Die kantonalen Behörden gingen davon aus, dass weder A.A.________ noch B.________
den freizügigkeitsrechtlichen Arbeitnehmerstatus erfüllten; es bestünden keine ernsthaften
Aussichten darauf, dass sie in absehbarer Zeit eine feste Arbeitsstelle finden würden;
B.________ verfüge über keine eigenen Mittel und könne sich deshalb nicht auf einen
freizügigkeitsrechtlichen Aufenthaltsanspruch ohne Erwerbstätigkeit berufen.
B.A.________ teile aus familienrechtlichen Gründen das ausländerrechtliche Schicksal
seiner Eltern und habe das Land deshalb mit ihnen zu verlassen.

E. 1.2.3
A.A.________, B.________ und B.A.________ gelangten am 28. Dezember 2020 mit dem
Antrag an das Bundesgericht, die Urteile des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich
aufzuheben und ihre Bewilligungen nicht zu widerrufen bzw. "zu verlängern". Die
Bundesgerichtskanzlei machte am 4. Januar 2021 A.A.________, B.________ und
B.A.________ darauf aufmerksam, dass ihre Eingabe den formellen Anforderungen an
Rechtsschriften an das Bundesgericht nicht genügen dürfte, sie aber noch Gelegenheit
hätten, bis zum Ablauf der Beschwerdefrist ihre Eingabe zu verbessern. A.A.________,
B.________ und B.A.________ liessen sich bis zum Ablauf der Beschwerdefrist nicht mehr
vernehmen.



E. 2.1
Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) haben
Rechtsschriften an das Bundesgericht die Begehren und die Begründung zu enthalten. Diese
muss sachbezogen sein und sich auf den Gegenstand des angefochtenen Entscheids
beziehen. Die beschwerdeführende Partei muss in gezielter Auseinandersetzung mit den für
das Ergebnis des angefochtenen Urteils massgeblichen Erwägungen in gedrängter Form
plausibel darlegen, inwiefern die Vorinstanz Rechte und Rechtsnormen verletzt haben soll (
BGE 140 III 86 E. 2 S. 88 f. mit Hinweisen). Das Bundesgericht ist an den Sachverhalt
gebunden, wie ihn die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ), es sei denn,
dieser erweise sich in einem entscheidwesentlichen Punkt als offensichtlich falsch oder
unvollständig ( Art. 105 Abs. 2 BGG ). Inwiefern die vorinstanzliche Beweiswürdigung und
die Sachverhaltsfeststellung klarerweise unhaltbar sein sollen, muss in der
Beschwerdeschrift detailliert aufgezeigt und damit qualifiziert begründet werden ( BGE 144
V 50 E. 4.2 S. 53 mit Hinweisen).

E. 2.2.1
Die Beschwerdeführer machen geltend, dass sie den Feststellungen des
Verwaltungsgerichts nicht zustimmen könnten: Der Beschwerdeführer 1 könne derzeit
wegen eines "Bandscheibenvorfalls" nicht arbeiten und "die Einschränkungen aufgrund von
Covid 19 machten alles schwieriger". Er werde aber bald wieder die Arbeit aufnehmen und
die Familie unterstützen können, womit sie nicht mehr auf Sozialhilfeleistungen
angewiesen sein werde. Die Beschwerdeführerin 3 habe einen Selbstmordversuch begangen
und befinde sich heute im Ausland in Behandlung.

E. 2.2.2
Die Beschwerdeführer zeigen damit - entgegen ihrer Begründungspflicht - nicht auf,
inwiefern die Vorinstanz den Sachverhalt willkürlich festgestellt oder die Beweise
offensichtlich falsch gewürdigt hätte. Sie setzen sich mit deren Begründung nicht weiter
auseinander und legen nicht dar, welche Rechte oder Rechtsnormen das Verwaltungsgericht
verletzt hätte. Ihre Ausführungen sind unzulässigerweise rein appellatorischer Natur und
enthalten zudem (zumindest teilweise) unzulässige echte Noven (vgl. Art. 99 BGG ).

E. 2.3.1
Weil die Beschwerde offensichtlich keine sachbezogene Begründung enthält, ist durch den
Präsidenten als Instruktionsrichter im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 BGG darauf
nicht einzutreten.

E. 2.3.2
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend würden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (
Art. 66 Abs. 1 BGG ); es kann jedoch davon abgesehen werden, Gerichtskosten zu erheben
( Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG ). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet ( Art. 68
Abs. 3 BGG ).
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